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1. FC Biessenhofen-Ebenhofen e.V. 

Bahnleite 8 

87640 Ebenhofen 

info@fc-be.de 

www.fc-biessenhofen-ebenhofen.de 

 

Konzept für den Spielbetrieb beim 1. FC Biessenhofen-Ebenhofen 

(in Anlehnung an den Leitfaden des Bayerischen Fußballverbandes) 

 

1) Allgemeine Hygieneregeln 

 Grundsätzlich gilt das Einhalten der Abstandsregel (1,5 Meter)  

in allen Bereichen außerhalb des Spielfelds 

Falls die Abstandsregel außerhalb des Spielfelds nicht eingehalten  

werden kann, so ist ein Mund- und Nasen-Schutz zu tragen. Dies gilt auch für 

die Umkleidekabinen 

 In Spielpausen ist die Abstandsregel auch auf dem Spielfeld einzuhalten 

 Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck oder Umarmungen) sind zu 

unterlassen 

 Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife und/oder 

Desinfizieren 

 Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld 

 Jeder Spieler verwendet eine eigene Getränkeflasche 

 Torhüter sollen ihre Torwarthandschuhe nicht mit Speichel befeuchten 

 Kein Abklatschen, In-den-Arm-nehmen und gemeinsames Jubeln 

 

2) Verdachtsfälle COVID-19 

 Eine Teilnahme am Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei 

symptomfreiem Gesundheitszustand 

 Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend 

verlassen bzw. diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind: 

o Husten 

o Fieber (ab 38 Grad Celsius) 

o Atemnot 

o sämtliche Erkältungssymptome 

 Das gleiche Vorgehen gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 

Haushalt vorliegen 

 Der Verein ist weder berechtigt noch verpflichtet, in diesem Zusammenhang 

eigenständig Gesundheitsdaten der Nutzer zu erfassen 

 Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen 

zur Quarantäne. Die betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem 

Spielbetrieb genommen. Gleiches gilt bei positiven Testergebnissen im 

Haushalt der betreffenden Person 

 

3) Organisatorisches 

Feste Gruppen und Kontaktdatenerfassung 

 Voraussetzung für die Durchführung des Spielbetriebs sind festgelegte und 

eindeutige Gruppen 

 Von jeder am Spielbetrieb teilnehmenden Person werden Kontaktdaten 

erfasst (vgl. Formular Kontaktdatenerfassung im Anhang) 

 Im Spielbetrieb müssen die Daten sämtlicher im elektronischen 

Spielberichtsbogen (ESB) eingetragenen Personen nicht nochmals erfasst 
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werden, da diese über den ESB bereits gespeichert sind. Die Verantwortung 

für die Datenerfassung liegt beim jeweiligen Verein 

 

Zuschauer 

 Die Anwesenheit von Zuschauern ist ausgeschlossen 

 Für die Durchführung zwingend notwendige Personen sind zugelassen (z.B. 

notwendige Fahrer im Jugendbereich, Begleitung für Menschen mit 

Handicap) 

 

Organisation 

 Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben 

 Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept 

ist bei den Senioren Robert Groß, bei der Jugend Thorsten Haerle 

 Das benötigte Trainingsmaterial beschränkt sich auf das Nötigste 

 Trainingsleibchen und Trikots werden ausschließlich von einem Spieler pro 

Spiel getragen und nicht getauscht. Nach dem Spiel werden die Leibchen und 

Trikots in einer Box gesammelt und gewaschen 

 Nach dem Spiel werden die verwendeten Trainingsmaterialien desinfiziert und 

unzugänglich für Unbefugte verwahrt 

 Für die Spieler und Offiziellen sind ausreichend Waschgelegenheiten, 

Flüssigseife und Einmalhandtücher bereitgestellt. Die sanitären Einrichtungen 

sind mit ausreichend Seifenspendern und Einmalhandtüchern ausgestattet 

 Vor Aufnahme des Spielbetriebs werden alle Personen, die darin involviert 

sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln informiert. Dies gilt 

neben den Personen des Heimvereins auch für die Gastvereine, den 

Schiedsrichter und sonstige Funktionsträger 

 

4) Zonierung 

 Der Zugang zum Sportgelände ist so gestaltet, dass kein Stau bzw. keine 

Menschansammlungen entstehen 

 Aufgrund der sehr offenen und weitläufigen Gestaltung beider Sportanlagen 

in Biessenhofen und Ebenhofen wird auf das Einrichten eines eigenen 

Eingangs und separaten Ausgangs verzichtet 

 An beiden Sportanlagen in Ebenhofen und Biessenhofen sind separate 

Eingänge zu den Umkleidekabinen vorhanden 

 Aufgrund der sehr offenen und weitläufigen Gestaltung beider Sportanlagen 

mit unmittelbarer Anbindung an die Kabineneingänge wird auf 

Wegeführungsmarkierungen vom/zum Parkplatz bzw. zum/vom Spielfeld 

verzichtet 

 

Die Sportstätten werden in zwei Zonen eingeteilt: 

 

Zone 1: Innenraum/Spielfeld 

 In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung, Kabinen für Trainer- und 

Ersatzspieler sowie Laufbahn) befinden sich nur die für den Spielbetrieb 

notwendigen Personengruppen: 
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o Spieler 

o Trainer 

o Funktionsteams und Ansprechpartner für Hygienekonzept 

o Schiedsrichter 

o Sanitäts- und Ordnungsdienst 

o Ggf. Medienvertreter 

 

Zone 2: Umkleidebereiche 

 In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur folgende Personengruppen Zutritt: 

o Spieler 

o Trainer 

o Funktionsteams und Ansprechpartner für Hygienekonzept 

o Schiedsrichter 

 Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung oder (falls der 

Mindestabstand nicht eingehalten werden kann) mit Tragen eines Mund- und 

Nasenschutzes 

 In den Umkleiden wird auf eine ständige Durchlüftung geachtet 

 Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der 

Abstandsregelung sowie zeitlicher Versetzung/Trennung (jede zweite Dusche 

ist gesperrt) 

 Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidekabinen und in den Duschen 

wird auf das notwendige Minimum beschränkt 

 Sodass zwei unterschiedlichen Gruppen/Mannschaften nicht in den 

Umkleidekabinen zusammentreffen, sind ausreichende Wechselzeiten 

vorgesehen 

Folgende Bereiche der Sportstätte fallen nicht unter die genannten Zonen und sind 

separat zu betrachten und anhand der lokal gültigen behördlichen Verordnungen zu 

betreiben: 

 Vereinsheim 

 Sonstige Gesellschafts- und Gemeinschaftsräume 

 

5) Spielbetrieb 

Anreise der Teams und Schiedsrichter zum Sportgelände 

 Die Anreise der Teams und Schiedsrichter wird mit mehreren Fahrzeugen 

empfohlen. Fahrgemeinschaften sollten soweit möglich minimiert werden 

 Die allgemeinen Vorgaben bzgl. Abstandsregelungen etc. sind einzuhalten 

 

Umkleidekabinen und Duschanlagen 

 Die Abstandsregel ist jederzeit einzuhalten. Sollte dies einmal nicht möglich 

sein, so ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen 

 Es halten sich nur die unbedingt erforderlichen Personen in den Kabinen auf 

 Zur Wahrung des Mindestabstandes erfolgt das Umziehen falls nötig in 

wechselnden Gruppen 

 Spiel- und Halbzeitbesprechungen werden nach Möglichkeit im Freien 

durchgeführt 
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 Die Aufenthaltsdauer in den Kabinen und Duschen ist auf ein Minimum zu 

beschränken 

 Mannschafts- und Schiedsrichterkabinen werden regelmäßig gereinigt und 

Kontaktflächen desinfiziert 

 In den Umkleiden und Duschen wird auf eine ständige Durchlüftung geachtet 

 

Spielbericht 

 Nach Möglichkeit soll der Spielbericht von den Mannschaftsverantwortlichen 

und Schiedsrichtern auf einem eigenen Endgerät oder zu Hause bearbeitet 

werden 

 Nur in Ausnahmefällen werden Geräte des Heimvereins genutzt. Diese 

werden im Falle einer Benutzung hinterher desinfiziert 

 Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem 

Spielberichtsbogen genauestens einzutragen, um die Anwesenheit zu 

dokumentieren 

 

Weg zum Spielfeld 

 Die Abstandsregelung ist auf dem Weg zum Spielfeld zu allen Zeitpunkten 

anzuwenden: 

o Aufwärmen 

o Betreten des Spielfelds 

o In der Halbzeit 

o Nach dem Spiel 

 Nach Möglichkeit erfolgt eine zeitliche Entzerrung beider Teams 

 

Aufwärmen 

 Das Aufwärmen findet in räumlich getrennten Bereichen statt, in denen vor 

allem die Einhaltung der Abstandsregel zu anderen Personen gewährleistet 

ist 

 

Einlaufen der Teams 

 Kein gemeinsames Einlaufen der Mannschaften 

 Kein Handshake 

 Keine Escort-Kids 

 Keine Team-Fotos 

 

Trainerbänke/Technische Zone 

 Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Teamoffiziellen haben sich während 

des Spiels in der Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten 

 Ist bei Spielen (z. B. Kleinfeld) die Kennzeichnung einer Technischen Zone 

nicht möglich, halten sich alle Betreuer an der Seitenlinie auf, wobei Heim- 

und Gastmannschaft jeweils die gegenüberliegende Spielfeldseite benutzen 

sollten 

 Auf der Auswechselbank jedes Teams ist auf die Einhaltung der 

Abstandsregeln zu achten. Deshalb werden zusätzliche Bänke bereitgestellt. 
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Kann der Mindestabstand dennoch nicht eingehalten werden, so ist ein 

Mund- und Nasenschutz zu tragen 

 

Halbzeit 

 In der Halbzeitpause verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler, Schiedsrichter 

und Betreuer im Freien 

 Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die zeitversetzte Nutzung 

der Zuwege zu den Kabinen geachtet werden (Mindestabstand einhalten) 

 

Spielunterbrechungen/Behandlungen 

 Sollte ein Spieler eine medizinische Behandlung aufgrund einer leichten 

Verletzung benötigen, ist die Anzahl der behandelnden Personen auf eine 

einzelne zu beschränken 

 Bei einer offensichtlich schwerwiegenden Verletzung können weitere 

behandelnde Personen unterstützen 

 Hierbei muss die behandelnde Person einen Mund- und Nasenschutz sowie 

Einmalhandschuhe tragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebenhofen, im August 2020 

 

 

 

____________________ 

Elmar Csauth 
Erster Vorsitzender 

 

 

 

____________________ 

Robert Groß 
Zweiter Vorsitzender, Corona-Beauftragter Senioren 

 

 

 

____________________ 

Thorsten Haerle 
Jugendleiter, Corona-Beauftragter Jugend 


